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F a m i l i e n r e c h t
Verkürzung des Ferienumgangs
Besteht die Befürchtung, dass ein Eltern-
teil negativ Einfluss auf das Kind nimmt, so 
rechtfertigt dies nicht die Verkürzung des 
Ferienumgangs. Vielmehr muss der be-
fürchteten Einflussnahme mittels Auflagen 
gemäß § 1684 Abs. 3 Satz 2 BGB begegnet 
werden. Dies entschied das Oberlandes- 
gericht Düsseldorf.

In dem zugrunde liegenden Fall wurde 
einem Kindesvater vom Amtsgericht Dins-
laken im Februar 2017 der Sommerferien-
umgang mit seinem bei der Kindesmutter 
wohnenden Sohns verkürzt. Dahinter stand 
die Befürchtung, dass der Kindesvater ne-
gativ Einfluss auf das Kind nimmt und es 
gegen die Mutter in Stellung bringen will. 
Gegen diese Entscheidung richtete sich die 
Beschwerde des Kindesvaters.
Das Oberlandesgericht Düsseldorf ent-
schied zu Gunsten des Kindesvaters und 
hob daher die Entscheidung des Amtsge-
richts auf. Das Kindeswohl rechtfertige es 
nicht, den Umgang des Kindesvaters mit 
seinem Sohn in der Hälfte der Schulferien 
quantitativ erheblich einzuschränken. Viel-
mehr sei eine hälftige Aufteilung der Ferien-
zeiten zwischen den Kindeseltern geboten.
Die befürchtete Einflussnahme des Kindes- 
vaters könne nach Auffassung des Ober-
landesgerichts die Verkürzung des Feri-
enumgangs nicht rechtfertigen. Dies sei 
kein geeignetes Mittel, um die befürchtete 
negative Beeinflussung des Kindes zu un-
terbinden. Auch während eines verkürzten 

Ferienumgangs hätte der Kindesvater aus-
reichend Gelegenheit, seinen Sohn im Hin-
blick auf die Mutter negativ zu beeinflus-
sen. Einer möglichen Beeinflussung müsse 
vielmehr durch Auflagen nach § 1684 Abs. 
3 Satz 2 BGB begegnet werden. Nur wenn 
diese nicht zum Erfolg führen, müssten Ein-
schränkungen bis hin zu einem begleiteten 
Umgang erwogen werden.
Oberlandesgericht Düsseldorf,
Beschluss vom 18.05.2018 – 8 UF 53/17 –

O r d n u n g s w i d r i g k e i t e n r e c h t
Airbnb: Unerlaubte Vermietung 
Die Vermietung einer Wohnung ohne 
Genehmigung zur Nutzung der Wohnung 
als Ferienwohnung – über die Plattform 
"Airbnb" – verstößt gegen das Hessische 
Wohnungsaufsichtsgesetz. Dies entschied 
das Oberlandesgericht Frankfurt am Main 
und bestätigte wegen entsprechender Ver-
stöße hiergegen verhängte Geldbußen von 
in Höhe von 6.000 Euro.
Dem Verfahren lag folgender Sachverhalt 
zugrunde: Das Amtsgericht Frankfurt am 
Main hatte die Betroffene im November 
2018 zur Zahlung von Geldbußen in Höhe 
von insgesamt 6.000 Euro verurteilt. Das 
Gericht verwies darauf, dass die Betrof-
fenen durch die Vermietung der Wohnung 
gegen die auf Grundlage des Hessischen 
Wohnungsaufsichtsgesetzes von der Stadt 
Frankfurt am Main erlassene Ferienwoh-
nungssatzung verstoßen hätten. Gemäß 
dieser Satzung könnten Bußgelder bis zu 
25.000 Euro verhängt werden. Bei der Be-
messung der Höhe der Geldbußen sei u.a. 
zu berücksichtigen, dass die Bußgelder die 
durch die unrechtmäßige Vermietung er-
langten Mieteinnahmen übersteigen.
Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main 
verwarf die gegen das amtsgerichtliche 
Urteil gerichtete Rechtsbeschwerde als un-
begründet. Die angefochtene Entscheidung 
weise keine Rechtsfehler zum Nachteil der 
Betroffenen auf.
Oberlandesgericht Frankfurt am Main,
Beschluss vom 28.08.2019 – 2 Ss-OWi 438/19 –

V e r b a u c h e r r e c h t
Diesel-Abgasskandal
Das Oberlandesgericht Dresden hat ent-
schieden, dass der Käufer eines vom Diesel- 

Abgasskandal betroffenen Fahrzeugs keinen 
Anspruch auf Schadensersatz gegen den 
Fahrzeughersteller hat, wenn zum Zeitpunkt 
des Erwerbs der Skandal bereits bekannt war.

Der Kläger des zugrunde liegenden Falls 
begehrte von der Beklagten als Herstelle-
rin eines vom „VW-Abgasskandal“ betrof-
fenen Fahrzeugs Schadenersatz. Er hatte das 
Fahrzeug, das im April 2015 erstmals zuge- 
lassen worden war, im Juni 2016 gekauft.
Das Oberlandesgericht Dresden verwies in 
seiner Entscheidung darauf, dass zu diesem 
Zeitpunkt sowohl der Dieselskandal bekannt 
gewesen sei. Ebenfalls sei auch seit minde-
stens einem halben Jahr vorher bekannt 
gewesen, dass die Beklagte die Zulassungs-
vorschriften über ein Softwareupdate der 
Fahrzeuge einhalten kann.
Das Oberlandesgericht konnte sich nach den 
Gesamtumständen nicht davon überzeugen, 
dass der Kläger das Fahrzeug nicht erworben 
hätte, wenn er gewusst hätte, dass das Fahr-
zeug vom Dieselskandal betroffen war. Das 
Inverkehrbringen von Fahrzeugen mit einer 
Abschaltvorrichtung außerhalb des Prüfmo-
dus sei daher für den Schadenseintritt nicht 
ursächlich geworden.
Das Gericht stellte fest, dass eine delikts-
rechtliche Haftung des Herstellers eines 
vom „VW-Dieselskandal“ betroffenen Fahr- 
zeugs gegenüber dem Käufer, der das Fahr-
zeug nach Bekanntwerden des Skandals 
erworben hat, schon wegen fehlender Kau-
salität zwischen schadensbegründender 
Handlung und dem Abschluss des Kaufver-
trages ausscheide.
Oberlandesgericht Dresden,
Urteil vom 25.06.2019 – 9 U 2067/18 –

S o z i a l v e r s i c h e r u n g s r e c h t
Versicherungsschutz am „Probearbeitstag“
Ein Arbeitsuchender, der in einem Unter-
nehmen einen „Probearbeitstag“ verrichtet 
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und sich dabei verletzt, ist gesetzlich un-
fallversichert. Dies entschied das Bundes- 
sozialgericht.

Das Bundessozialgericht verwies in seiner 
Entscheidung darauf, dass der Kläger des 
zugrunde liegenden Streitfalls zwar nicht 
als Beschäftigter unter Versicherungsschutz 
gestanden habe, als er an dem „Probearbei-
tstag“ Mülltonnen transportierte und dabei 
vom Lkw stürzte. Ein Beschäftigungsverhält-
nis habe nicht vorgelegen, weil der Kläger 
noch nicht auf Dauer in den Betrieb des Ent-
sorgungsunternehmers eingegliedert war.
Da der Kläger aber eine dem Entsorgungs-
unternehmer dienende, dessen Willen ent-
sprechende Tätigkeit von wirtschaftlichem 
Wert erbracht habe, die einem abhängigen 
Beschäftigungsverhältnis ähnlich ist, sei 
der Kläger als „Wie-Beschäftigter“ gesetz-
lich unfallversichert. Insbesondere habe die 
Tätigkeit nicht nur im Eigeninteresse des 
Klägers gelegen, eine dauerhafte Beschäf-
tigung zu erlangen. Denn der Probearbeit- 
stag habe gerade auch dem Unternehmer 
die Auswahl eines geeigneten Bewerbers 
ermöglichen sollen und habe damit für ihn 
einen objektiv wirtschaftlichen Wert gehabt.
Bundessozialgericht,
Urteil vom 20.08.2019 – B 2 U 1/18 R –

V e r t r a g s r e c h t
Haus mit Rissen
Das Landgericht Coburg hat entschieden, 
dass vorhandene Risse in einem 45 Jahre 
alten Haus durchaus üblich sind und keinen 
Mangel darstellen. Der Käufer eines Hauses 
kann daher keine Schadensersatzansprüche 
geltend machen. Auch Ansprüche wegen 
eines undichten Daches können aufgrund 
eines vereinbarten Gewährleistungsaus-
schlusses entfallen.
Dem Verfahren lag folgender Sachverhalt 
zugrunde: Im Jahr 2016 kauften die Klä-
ger von den Beklagten ein Wohnhaus aus 
den frühen 70er Jahren. Nach der Über-
gabe entfernten die Käufer die zahlreich 
vorhandenen Holzverkleidungen und Ta-
peten. Dabei traten verschiedene Risse in 
den Wänden zutage. Außerdem entdeckten 
die Kläger nach dem Entfernen der Tapete 
im Dachgeschoss einen Schimmelfleck, der 
letztendlich auf ein unfachmännisch repa-
riertes Loch im Dach zurückzuführen war. 
Von den Verkäufern verlangten die Kläger 
nun Kosten für die Beseitigung der Risse 
und der Reparatur des Daches sowie Geld 
für einen privat beauftragten Gutachter.
Die beklagten Verkäufer wiesen auf das Al-
ter des Hauses hin, angesichts dessen mit 
den monierten Rissen üblicherweise zu 
rechnen sei. Der Schaden am Dach sei den 

Beklagten nicht bekannt gewesen und des-
halb von dem im Kaufvertrag vereinbarten 
Haftungsausschluss für Sachmängel erfasst. 
Dort hatten die Verkäufer u. a. versichert, 
dass ihnen verborgene Mängel nicht be-
kannt seien.
Das Landgericht Coburg wies die Klage voll-
ständig ab. Eine besondere Beschaffenheit 
des Hauses hatten die Parteien im Kaufver-
trag nicht geregelt. Für die Frage, ob über-
haupt ein Mangel vorliege, sei deshalb auf 
die übliche Beschaffenheit vergleichbarer 
Häuser mit ähnlichem Qualitätsstandard ab-
zustellen. Deshalb würden die von den Klä-
gern gerügten Risse in den Wänden schon 
gar keinen Mangel darstellen. Ein vom Ge-
richt beauftragter Sachverständiger kam 
zu dem Ergebnis, dass Risse in geputzten 
Wandflächen bei einem 45 Jahre alten Haus 
vollkommen üblich seien. Die Lebensdau-
er des Innenwandputzes sei dann nämlich 
erreicht oder sogar schon überschritten. 
Aufgrund des Alters und der einfachen Kon-
struktion des Hauses wären sogar Risse bis 
zu 5 mm nicht außergewöhnlich.
Das undichte Dach ist dagegen sehr wohl 
ein Mangel. Insoweit scheiterten aber An-
sprüche der Kläger am vereinbarten Ge-
währleistungsausschluss. Eine besondere 
Garantie hatten die Beklagten im Kaufver-
trag nicht übernommen. Die Kläger haben 
im Prozess auch nicht nachgewiesen, dass 
den Beklagten die Undichtigkeit des Daches 
bekannt war und bei Abschluss des Kauf-
vertrages von diesen arglistig verschwiegen 
wurde.
Landgericht Coburg,
Urteil vom 25.03.2019 – 14 O 271/17 – 

A l l g e m e i n e s   P e r s ö n l i c h k e i t s r e c h t
Religionsfreiheit
Das Verwaltungsgericht Halle hat im Rah-
men eines Eilverfahrens entschieden, dass 
eine Grundschülerin bei der Teilnahme am 
Schulschwimmunterricht entgegen der 
Haus- und Badeordnung des Schwimm-
bades auch in ihrer Badebekleidung 
duschen darf.
Im zugrunde liegenden Verfahren hatte die 
Schülerin unter Bezugnahme auf bestimmte 
Suren des Korans dargelegt, dass es nach 
ihrer Glaubensüberzeugung nicht erlaubt 
sei, sich vor anderen Personen, die nicht zur 
Familie gehören, nackt zu zeigen.
Das Verwaltungsgericht Halle führte zur 
Begründung seiner Entscheidung aus, dass 
Art. 4 Abs. 1 und 2 GG dem Einzelnen das 
Recht gewährleiste, nach seiner Glaubens-
überzeugung zu leben und seinen Glauben 
zu bekunden. Die Glaubensfreiheit sei als 
Teil des grundrechtlichen Wertesystems 
dem Gebot der Toleranz zugeordnet und 
insbesondere auf die Würde des Menschen 
bezogen (Art. 1 Abs. 1 GG). Sie umfasse 
das Tragen bestimmter Kleidung und stehe 
auch bereits Kindern zu, auch wenn diese 
bis zu ihrer Religionsmündigkeit zunächst 
von ihren Eltern vertreten werden.
Zwar seien sowohl die Glaubensfreiheit der 
Antragstellerin als auch das religiöse Erzie-
hungsrecht der Eltern Einschränkungen zu-
gänglich. Beim Auftreten eines konkreten 
Konflikts sei aber zunächst eine Kompro-
misslösung zu suchen, wobei die Befreiung 

von Unterrichtsveranstaltungen allerdings 
im Hinblick auf die Integrationsfunktion der 
Schule nur in Ausnahmefällen möglich sei.
Da es im vorliegenden Fall lediglich um 
das vor dem Unterricht erfolgende Du-
schen gehe, welches nicht Bestandteil des 
Schwimmunterrichts sei und dem auch kei-
ne integrative Funktion zukomme, könne 
dies die religiösen Grundrechte der Antrag-
stellerin nicht einschränken.
Verwaltungsgericht Halle,
Beschluss vom 15.08.2019 – 6 B 243/19 HAL –

E r b r e c h t
Testierfähigkeit des Erblassers 
Steht die Testierfähigkeit des Erblassers in 
Frage, so entspricht es dem mutmaßlichen 
Willen des Erblassers seinen Arzt von der 
Schweigepflicht zu entbinden. Ein Zeug-
nisverweigerungsrecht besteht dann nicht. 
Dies entschied das Oberlandesgericht Köln.
In dem zugrunde liegenden Fall musste in einem 
Nachlassverfahren im Jahr 2017 vor dem Amts-
gericht Bonn geklärt werden, ob die Erblasserin 
testierfähig war und somit das vorhandene Te-
stament wirksam war oder nicht. Zur Testierfä-
higkeit sollte der Arzt der Erblasserin Auskunft 
geben. Dieser berief sich aber auf seine ärztliche 
Schweigepflicht und verweigerte daher eine Aus-
sage. Das Amtsgericht hielt die Schweigepflicht 
für aufgehoben, da dies dem mutmaßlichen Wil-
len der Erblasserin entsprechen würde.

Das Oberlandesgericht Köln folgte der Ansicht 
des Amtsgerichts. Ein Zeugnisverweigerungs-
recht nach § 383 Abs. 1 Nr. 6 ZPO bestehe für 
den Arzt nicht. Zwar reiche die ärztliche Schwei-
gepflicht auch über den Tod des Patienten hin- 
aus. Diese könne auch nicht von den Erben oder 
nahen Angehörigen aufgehoben werden. Jedoch 
könne der Patient zu Lebzeiten ausdrücklich oder 
konkludent seinen Arzt von der Schweigepflicht 
entbinden. Liege ein solcher ausdrücklicher oder 
konkludenter Wille nicht vor, sei der mutmaßliche 
Wille des Patienten zu erforschen. Die Erblasserin 
hatte zwar nicht ausdrücklich oder konkludent 
ihren Arzt von der Schweigepflicht entbunden. 
Jedoch entspreche es dem wohlverstandenen In-
teresse und damit dem mutmaßlichen Willen der 
Erblasserin, den Arzt von der Geheimhaltungs-
pflicht zu befreien, um somit die Frage nach der 
Wirksamkeit des Testaments klären zu können.
Oberlandesgericht Köln, 
Beschluss vom 15.05.2018 – 2 Wx 202/18 –
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